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FAQ zum „iPad im Unterricht“ 
Liebe Schüler:innen, liebe Auszubildende, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

wir freuen uns darauf, Sie im nächsten Schuljahr kennenzulernen.   
In dem Bildungsgang, für den Sie sich entschieden haben, werden wir mit iPads arbeiten.   

Das bedeutet, dass Sie sich ein iPad für den Unterricht anschaffen müssen.  
 

Warum digitalisieren wir den Unterricht mit der Einführung von iPads? 
Wir werden erleben, dass alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiert wird. Unsere Zukunft ist digital. Es ist 
unsere Überzeugung, dass wir unsere Schüler:innen auf diese digitale Gegenwart und Zukunft vorbereiten 
wollen und müssen! 
 
Die Arbeit mit iPads eröffnet zudem eine schrittweise Erweiterung der didaktischen – also unterrichtlichen – 
Möglichkeiten:   

• permanenter Zugriff auf im Internet vorhandenes Wissen, 
• alle Schulmaterialien sind in einem Gerät vereint,  
• neue Möglichkeiten der Gruppenarbeit, 
• gemeinsamer Zugriff auf Dateien und andere Ressourcen, 
• Nutzung digitaler Tools, 
• virtuelles Lernen. 
 

Welche Vorteile hat das Arbeiten mit digitalen Medien sonst noch?	 
Darüber hinaus werden wichtige Kompetenzen in der Nutzung der digitalen Medien vermittelt:  
• Die professionelle Nutzung des iPads fördert u. a. das kritische Denken und die kritische 

Auseinandersetzung mit Informationsquellen. 
• Informationen werden auf ansprechende und interessante Weise (z. B. multimedial) dargestellt, die 

verschiedene Lerntypen anspricht. Dies führt zu mehr Lernwirksamkeit und Lernerfolg.  
• Lernhindernisse werden durch direkte Vernetzung zwischen Schüler:innen untereinander und den 

Lehrkräften abgebaut (z. B. über Lernplattformen, digitale Kommunikation). 
• Unterrichtsmitschriften/-material, Lehrbücher oder Aufgaben können nicht mehr verloren gehen, da sie 

zentral auf einem Gerät und automatisch in der Cloud gespeichert sind. 
• Unterrichtsmaterialien können nicht mehr irgendwo liegen bleiben oder vergessen werden (es sei denn, 

das iPad fehlt ;-). Außerdem wird die Schultasche leichter. 
• Ausbilder:innen und Arbeitgeber:innen jeder Branche suchen potenzielle Mitarbeiter:innen, die mit den 

digitalen Endgeräten professionell umgehen können.  
 

Welche Vorteile bieten Apple-Geräte gegenüber anderen Herstellern?	 
• Nur Apple bietet eine zentrale und vergleichsweise einfache Verwaltung aller Geräte innerhalb der Schule. 

Andere Hersteller bieten keine oder nur eine wesentlich aufwändigere und kompliziertere Lösung. 
• Eine einheitliche IT-Nutzung vereinfacht die Organisation der IT-Infrastruktur und die Kommunikation 

zwischen allen Beteiligten erheblich. 
• Apple-Geräte sind besonders langlebig, sind besonders wertbeständig und haben einen hohen 

Wiederkaufswert. Sie gelten daher als besonders nachhaltig. 
• Apple-Geräte werden sechs Jahre lang mit (Sicherheits-)Updates versorgt. 
• Die Möglichkeit eines Viren-Angriffs ist erheblich geringer als bei anderen Geräten. 

 

Wo und wie kann ich die iPads kaufen?	 
Þ Grundsätzlich gilt: Sie können natürlich selbst ein iPad im Einzelhandel kaufen und mitbringen. Beachten 

Sie dann bitte den Abschnitt „Ich habe schon ein iPad...“ (siehe unten). 
Þ Drüber hinaus richtet die Schule einen eigenen Webshop ein, in dem die von der BBS Einbeck 

empfohlenen Geräte und das Zubehör gekauft werden können: 
• Die Adresse des Webshops sowie der Zeitraum, wann der Shop geöffnet wird, wird auf unserer 

Homepage bekannt gegeben und verlinkt (Start 1. Juni 2026). 
• Neben der sofortigen Bezahlung ist eine 0%-Finanzierung mit unterschiedlichen Laufzeiten möglich! 

Je nach Laufzeit und gewählter Ausstattung beträgt die monatliche Rate ab 15 EUR. 
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• Das Gerät ist und bleibt das Eigentum der/des Schüler:in. 
• Optional wird eine Versicherung mit Direkthotline zur Schadensabwicklung (Verlust, Defekt, 

Installationsprobleme…) im Webshop angeboten. 
• Die gängig genutzte Software (z. B. Office 365 für iPad, GoodNotes etc.) wird von der Schule kostenlos 

zur Verfügung gestellt oder ist generell kostenfrei für den Bildungsbereich. Für spezielle 
berufsbezogene Apps könnten ggf. Kosten im Apple AppStore anfallen. 

• Unter Umständen kann die Schule Leihgeräte zur Verfügung stellen. Die Kriterien/Voraussetzung dafür 
finden Sie auf der Seite 3.  

 

Ich habe schon ein iPad (oder ein anderes Tablet). Kann ich das verwenden?	 
Es können nur Apple iPads ab der 8. Generation eingebunden werden. Andere Geräte (Notebooks, Android 
Tablets etc.) können technisch nicht in die Geräteverwaltung (Mobile Device Management, kurz: MDM) 
eingebunden werden. 

• Das Gerät sollte mindestens 64 GB Speicher haben. 
• Stift und Tastatur müssen vorhanden sein. Das Zubehör kann auch im Shop bestellt werden. 
• Beim Betreten der Schule wird das Gerät in den „Schulmodus“ versetzt. Das kann u. U. bedeuten, dass 

nicht alle Apps angezeigt werden. Private Apps werden nicht gelöscht, sondern sind nur nicht sichtbar.  
• Ohne diesen „Schulmodus“ ist die Nutzung der iPads in der Schule nicht möglich (siehe auch nächste 

Frage). Selbstverständlich kann das iPad nach dem Verlassen des Schulgeländes wieder 
uneingeschränkt verwendet werden. 

• Der „Schulmodus“ wird für vorhandene Geräte zentral durch uns gegen eine einmalige Gebühr von 
30 EUR an einem bestimmten Termin nach den Sommerferien installiert. 

 

Warum wird es schwierig sein, dem Unterricht ohne Tablet zu folgen?	 
• Die Unterrichtsgestaltung wird digital erfolgen. 
• Sämtliche Unterrichtsinhalte werden digital über die iPads zur Verfügung gestellt. 
• Für Klassenarbeiten wird der Internetzugang sowie die direkt Kommunikationsmöglichkeit mit 

anderen Schülern durch den „Schulmodus“ unterbunden. 
• Für Prüfungen zugelassene Apps, wie z. B. Fach-Apps oder Taschenrechner-Apps sind nur auf dem 

Gerät verfügbar.  
• Bestimmte Apps für den Bildungsbereich sind kostenlos, wenn das MDM auf dem Gerät installiert ist. 

Ohne MDM müssten diese Apps kostenpflichtig erworben werden. 
 

Brauche ich dann noch Schulbücher?	 
• Immer mehr Schulbücher werden von den Verlagen digital angeboten. Die Teams unserer 

Bildungsgänge prüfen und entscheiden, welche Schulbücher digital angeschafft werden können. 
Darüber hinaus kann es sein, dass zusätzlich analoge Schulbücher verwendet werden – das hängt von 
dem Bildungsgang und den speziellen erforderlichen Schulbüchern ab. 

• In den digitalen Schulbüchern können auch Bemerkungen oder Markierungen vorgenommen werden.  
• Zusätzlich wird eine Medienpauschale von 15,- € pro Jahr und Schüler:in für Schul-Apps und 

Lizensierungen erhoben. 
• Unter Umständen sind Digitale Schulbücher preisgünstiger, dafür sind dann aber die Lizenzen zeitlich 

begrenzt. 
 

Was ist mit dem Datenschutz? Kann die BBS sehen, was ich mit dem iPad mache?	 
Der Administrator hat nur folgende Informationen zu jedem einzelnen Gerät: 

• IP-Adresse 
• Betriebssystem-Version 
• Geräte-Name 
• Besitzer 
• Ladezustand 
• Speicher(auslastung) 
• installierte Apps 
 

Der Administrator, die Schulleitung oder auch Lehrkräfte können keine privat besuchten Webseiten, 
Unterrichtsmitschriften, E-Mails lesen oder auf andere persönliche Daten zugreifen! 

Was mache ich, wenn ich die Schule verlasse oder das iPad verkaufen möchte? 
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Sagen Sie uns einfach Bescheid – wir kümmern uns darum, dass Ihr Gerät aus dem MDM genommen. Bitte 
setzen Sie das iPad nicht einfach selbstständig zurück - das ist nicht notwendig!  
 
 
 
 
 
 

Kriterien und Voraussetzungen für den Anspruch auf ein Leihgerät für Schüler:innen 
 

1. Schüler:innen aus der stationären Jugendhilfe (Wohngruppen, Verselbständigungsgruppen). 

2. Alleinerziehende, die mit ihrem monatlichen Einkommen unter dem Mindestsatz des Bürgergeldes 
fallen. 

3. Schüler:innen von Alleinerziehenden, dessen monatliches Einkommen unter dem Mindestsatz des 
Bürgergeldes fällt. 

4. Auszubildende, die mit ihrem monatlichen Einkommen unter den Mindestsatz des Bürgergeldes fallen  

5. Individuelle Einzelfälle (z.B. Schüler:innen, dessen Elternteile im Bezug einer Erwerbsminderungsrente 
sind) 

6. Schüler:innen oder deren Familien in Privatinsolvenz 

 
 
Wichtiger Hinweis: Ausgeschlossen für den Verleih eines schulischen Leihgerätes sind Schüler:innen aus 
bürgergeldbeziehenden Familien und BAföG Berechtigte.  
 
Sie sind sich nicht sicher, ob ein Leihgerät für Sie in Frage kommt? Dann wenden Sie sich gerne an unser 
Schulsozialarbeit: schulsozialarbeit@bbs-einbeck.de 
 
 
 
BBS Einbeck, Stand: 30.01.2026 


